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Gel1eime Kanzleien nnd Kal.>inelt in Hessen-Kassel. 137 

solcl1es auch bezeichnet wird, so haben wir die Geheimen 
Kanzleien als 11inisterialka11zlei anzusehen, während die 
alte Regierungskanzlei damals lä11gst zu der bescheideneren 
Stellung des Bureaus einer im vollen Sinne nicht mehr 
zentralen Behörde zurückg edrängt ist. Der Kasseler Re
gierung sind in ma11cher Hi11sicht die zt1 1\!Iarburg, Rin
teln und später Hanat1 gleichgeordnet; sie ist aber auch 
nicht, wie dies z. B. in Bra11denburg-Preußen bei den 
Landesregierungen der Provinzen nahezu der Fall ist, reines 
Justizkolleg geworden, sonder11 übt eine \Veit umfassendere 
Ver,valtungstätigl{eit aus; ja sie hat auch einen Teil der 
I{orresponde11z mit Aus,värtigen beibehalten und wird 
vom Gel1eime11 Rat, bezw. den Geheimen Kanzleien, regel
mäßig herangezogen, sobald es sich 11m A usarbeitur1g ju
ristischer Deduktionen und Gutachten handelt. 

Die Geheimen Kanzleien, die so die alte Kanzlei 
in den Hintergrund gedrängt habe□, sind aber noch 
mehr als nur Ministerialka11zlei. In Brandenburg-Preußen, 
das gerade wegen der Entwickelung und der Stellung 
des dortigen Geheimen Rats zum Vergleiche nahe liegt, 
und das auch im 18. Jahrhundert mehrfacl1 das Vorbild 
für Neuert1ngen in der Verwaltung Hessen-Kassels : abgibt, 
bildet sich at1s kleinen Anfängen u11ter Friedrich Wilhelm I. 
eine besondere Schreibstelle für den persönlichen Bedarf 
des Monarchen aus. Das Kabinett, das unte r Friedrich 
dem Großen zu den1 unentbehrlichen Hilfsmittel für das . " 
ja bis ins ei11zelnste gehende persönliche Regiment des 
Königs und schließlich zu der allmächtigen Behörde wird, 
die recht eigentlich das Merkmal dieses Typus des 
absolutistische11 Staats bildet. Dieselben Bedürfnisse, die 
t1nter Friedrich Wilhelm I. zu der Schöpfung des preußischen 
Kabinetts führten, lagen ja schließlich für die persönliche 
Führung der Politik, für mehr persönlich gehaltene 
Korrespondenz mit Auswärtigen und mit Untertanen auch 
für den hessischen Landgrafen vor, 11achden1 seine aus der 
Kammerkanzlei hervorgegangenen Geheimen Kanzleien 
zur eigentlichen Staatskanzlei, zum Ministerialsekretariat 
geworden waren. Da ist nun festzt1stellen, daß es zu der 
Ausbildung eines solchen Kabinetts in Hessen-Kassel 
nicht gekommen ist, oder daß man wenigstens vor der 
großen Organisation von 1821 über Ansätze zu einer solchen 
Bildung nicht hinausgekommen ist. 

Es ist für die hessischen V erbältnisse ganz charak
teristisch, daß der Landgraf zt1 seiner - 111n es so zu 
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